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  59/184. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen 
Genuss aller Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und 
insbesondere auf die Notwendigkeit hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei 
der Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied herbeizuführen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1 sowie die Erklä-
rung und das Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden2, 

 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte3 und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte3, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung, die die 
Generalversammlung in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen4 und die Ergeb-
nisdokumente der dreiundzwanzigsten5 und der vierundzwanzigsten6 Sondertagung der Ge-
neralversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New York beziehungsweise vom 
26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf stattfanden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/193 vom 22. Dezember 2003, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolution 2004/24 der Menschenrechtskommission vom 
16. April 2004 über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte7,  

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). 
2 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
3 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
4 Siehe Resolution 55/2. 
5 Resolutionen S-23/2, Anlage, und S-23/3, Anlage. 
6 Resolution S-24/2, Anlage. 
7 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
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 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft 
die Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf derselben Grundlage und 
mit demselben Nachdruck behandeln muss, 

 im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf alle Länder unterschiedlich 
auswirkt und sie anfälliger für positive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, macht, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung nicht nur ein wirtschaftlicher 
Prozess ist, sondern auch soziale, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche 
Dimensionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirken, 

 ferner im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unabhängige und umfassende 
Bewertung der sozialen, ökologischen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf 
die Gesellschaften durchgeführt werden muss, 

 in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert besitzt, die 
Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen, sowie in der Überzeugung, dass alle 
Kulturen angesichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen 
Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind, und sich dessen bewusst, 
dass die Gefahr einer globalen Monokultur eine stärkere Bedrohung darstellt, wenn die 
Entwicklungsländer arm und ausgegrenzt bleiben, 

 sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanismen eine einzigartige Rolle 
dabei zukommt, den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, 
die sie bietet, zu nutzen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen der 
Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung und den vollen Genuss aller Menschenrechte, 

 zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem 
zu einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich negativ auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte ausgewirkt hat, vor allem in den Entwicklungsländern, 

 in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstreben, in der die 
Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt geachtet werden, und dass sie sich 
dementsprechend dafür einsetzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die durch 
die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen vereinbar sind, 

 1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf Grund ihrer Auswirkungen 
unter anderem auf die Rolle des Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, 
dass aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in erster Linie Aufgabe des 
Staates ist; 

 2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl 
innerhalb der Länder als auch zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf 
nationaler und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um die Schaffung eines 
Umfelds, das dem vollen Genuss aller Menschenrechte förderlich ist; 

 3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationaler wie globaler Ebene ein 
Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter 
anderem durch gute Regierungsführung in jedem Land und gute Ordnungspolitik auf 
internationaler Ebene, durch die Transparenz der Finanz-, Währungs- und Handelssysteme 
und durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütztes, berechenbares und 
nichtdiskriminierendes multilaterales Handels- und Finanzsystem; 
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 4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große Chancen eröffnet, dass jedoch 
die mit ihr einhergehenden Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind, 
ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirkt, 
insbesondere in den Entwicklungsländern; 

 5. begrüßt den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der 
Menschenrechte8, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsliberalisierung im Bereich der 
Landwirtschaft und ihren Auswirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt Kenntnis von den 
darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, 
zur Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umweltverträgliches 
Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut systematisch zu verringern und die 
internationalen Entwicklungsziele zu verwirklichen; 

 7. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle voll mit einschließen, 
ausgewogen sein, ein menschliches Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller 
Menschenrechte beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstrengungen, 
namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler Ebene, unternommen werden, um auf 
der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zukunft zu 
schaffen; 

 8. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein ausgewogenes, transparentes 
und demokratisches internationales System zu schaffen, in dem arme Menschen und Länder 
besseres Gehör finden; 

 9. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer Prozess eines Strukturwandels 
mit zahlreichen interdisziplinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Entwicklung, auswirkt; 

 10. bekräftigt außerdem, dass die internationale Gemeinschaft danach streben soll, 
auf die aus der Globalisierung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer 
Weise zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller gewährleistet; 

 11. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der Globalisierung für den 
vollen Genuss aller Menschenrechte weiter zu analysieren; 

 12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs9 und ersucht den 
Generalsekretär, weiter die Auffassungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen einzuholen und der 
Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen sachbezogenen Bericht zu diesem 
Thema vorzulegen. 

74. Plenarsitzung 
20. Dezember 2004 

 

_______________ 
8 E/CN.4/2002/54. 
9 A/59/320. 


